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Zielsetzung:

Politische Vorgaben bei Einführung Ecolight 
(Substitution) optimal umsetzen, Öffnung so weit 
gesetzlich möglich und ohne eindeutig identifizierbare 
Sicherheitsdefizite. 
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Zeitpunkt der Einführung

01.07.2005 
Zulassung Ecolight im schweizerischen Luftraum 

01.04.2006 
Anerkennung von ausländischen UL / Ecolight Flugzeugen für die gelegentliche
Benützung des schweizerischen Luftraumes.

Okt. 2006 
Anrechnung von ECO Std. für die Erneuerung des RPPL SEP 

Okt. 2006
Aufhebung der Einschränkung des RPPL auf den schweizerischen Luftraum
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•Technische Definition eines Ecolight Flugzeuges 
•Ecolight Definition
•Ecolight Flugzeuge sind besonders ökonomische Fluggeräte 
mit einem maximalen Gesamtgewicht von 322.5 kg für 
Einsitzer und 472.5 kg für Doppelsitzer. Sie weisen eine 
gegenüber üblichen Motorflugzeugen kleine 
Mindestgeschwindigkeit und meist ein Gesamt-Rettungsgerät 
auf. Der Treibstoffverbrauch ist deutlich kleiner und die 
Flugzeuge leiser als konventionelle Motorflugzeuge.
•In der Schweiz gilt auch für Ecolight Flugzeuge ein 
Flugplatzzwang und die gleichen Ausbildungsanforderungen 
und Luftraumbenutzungsvorschriften wie für normal 
zugelassene Kleinflugzeuge.
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Einsatzbereich
Ecolight Flugzeuge werden im ganzen nicht-kommerziellen Bereich
wie VFR bei Tag, Schulung, und auch für Segelflugzeugschlepp
eingesetzt werden.

Vergleich Ecolight Flugzeuge gegenüber normal zugelassenen
Kleinflugzeugen
• Gleiche Bedingungen gemäss VLL über die Aufrechterhaltung  der 

Lufttüchtigkeit
• Gleiche Verkehrsregeln gemäss VVR 
• Gleiche Aufsicht 
• Gleiche Ausbildungs- und Trainingsanforderungen
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Herstellung:
Schweizer und ausländische Hersteller für die Herstellung 
von Ecolight Flugzeugen die Bedingungen gemäss VHL 
erfüllen. 

Zulassungsstandart:
Ecolight werden gemäss den neuen deutschen LTF-UL 
Bauvorschriften zugelassen.

Trikes, Helikopter, Giros und Flugzeuge mit einer 
Flächenbelastung unter 20kg/m2 können als  Ecolight nicht 
zugelassen werden.
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Zielsetzung:
Es wird angestrebt, dass die Sicherheit des Betriebes von 
Ecolight-Flugzeugen dem Betrieb von vergleichbaren, nicht 
gewerbsmässig eingesetzten, JAR-VLA zugelassenen 
Kleinflugzeugen entspricht.
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Pilotenanforderungen: 
• Gültiger Pilotenausweis, der innerhalb des Eintragungsstaates 

erforderlich ist, um das Muster führen zu können.
• Flüge von Piloten mit einem lediglich national gültigen 

Pilotenausweis (z.B. Microlight-Ausweis) sind nur in den 
schweizerischen Lufträumen G und E zugelassen. Einflüge in 
den Luftraum D zum Zwecke einer Landung bedürfen einer 
Bewilligung der entsprechenden Flugplatzleitung (dies setzt 
bei den Piloten in der Regel einen gültigen Ausweis für 
Bordradiotelefonisten voraus).

• Piloten mit einem gemäss den JAR oder der ICAO 
anerkannten Ausweis können den schweizerischen Luftraum 
mit Ecolight-Flugzeugen gemäss den schweizerischen 
Vorschriften wie mit normal zugelassenen Flugzeugen 
benützen.
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• gleiche Ausbildungs- und Trainingsanforderungen an Piloten
• weit verbreitetes Gesamtrettungssystem
• kleinere Flugstundenkosten, damit grösseres Training
• maximal 2 Insassen
• einfaches Handling
• einfache Betriebssysteme
• einfache übersichtliche Bauart
• gleiche Bedingungen für die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit wie bei  

normal zugelassenen Kleinflugzeugen
• gleiche Verkehrsregeln wie mit herkömmlichen Kleinflugzeugen (inkl. 

Flugplatzzwang)
• gleichwertige Aufsicht wie mit herkömmlichen Kleinflugzeugen
• deutlich kürzere Start- und Landestrecke
• Kleinere Massen und tiefere Landegeschwindigkeiten
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Unfallursachen:
1 Pilotenfehler

2 Strukturprobleme durch

Betrieb des Flugzeuges ausserhalb der zugelassenen 
Betriebsgrenzen

Mangelnde Festigkeit des Flugzeuges
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Unfallursachen:
Pilotenfehler

Die Ausbildung auf Ecolight Flugzeugen ist dieselbe wie bei normal zugelassenen 
Flugzeugen und somit sollten beim Betrieb von Ecolightflugzeugen die Unfälle 
durch Pilotenfehler nicht höher sein.

Zusätzliche Anforderungen an den Piloten wie z.B.:

• Kleinere Flugzeugmasse, empfindlicher auf Seitenwind und Turbulenzen

• Teilweise unübliche Anordnung von Bedienungs- und Steuerfunktionen

• Kleine Fehler können grössere Auswirkungen haben (z.B. nicht verschlossenes 
Capot)

• Im Schleppbetrieb beachten, dass das Ecolight bereits mit einer 
Geschwindigkeit von 65km/h fliegt. (Zuerst bis zur Schleppgeschwindigkeit des 
Segelflugzeuges beschleunigen und danach den Steigflug einleiten.
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Die Praxis hat gezeigt, dass 
mit Ecolght Flugzeugen mit 
etwas niedrigen 
Geschwindigkeiten
geschleppt werden kann, 
ohne das die Steuerfunktion 
beim geschleppten 
Flugzeug beeinträchtigt 
wird.

Bei einem Seilriss ist 
jedoch zu beachten, dass 
bei einer niedrigen 
Geschwindigkeit die 
Geschwindigkeitsreserve 
beim Segelflugzeug 
entsprechend tiefer ist und 
somit auch die 
Sicherheitshöhe 
entsprechend höher zu 
wählen ist.
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Robin 180 PS mit 2 Blatt  Festpropeller

Ecolight Remos G3 100 PS mit 3 Blatt  Verstellpropeller

Husky 180 PS mit 2 Blatt  Verstellpropeller
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Vergleich Robin / C42 im Flugzeugschlepp                    
400m Startstrecke

ASK 21 mit 2 Piloten 
mit je 85kg

Fotomontage              
2 Aufnahmen 
übereinander mit 
gleichen Bedingungen 

Ikarus C42 Ecolight 100 PS

Robin DR 400 180 PS
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Strukturprobleme durch:

Betrieb des Flugzeuges ausserhalb der zugelassenen 
Betriebsgrenzen

Maximale Zuladung beachten!

Die Festigkeitsnachweise sind nur für die maximal zugelassenes 
Flugzeuggewicht  bis 472,5 kg ausgelegt.

Wird das Flugzeug über dem maximalen MTOW betrieben, sind die 
Festigkeitsreserven nicht mehr vorhanden.

Bei Ecolight Flugzeugen sind bei der Zulassung gegenüber normal 
zugelassenen Flugzeugen vereinfachte Zulassungsnachweise möglich. 

Erprobung Trudelverhalten in der Zulassungsvorschrift nicht gefordert
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BAZL Massnahmen:

• Schulung auf Ecolight Flugzeuge überprüfen

• Kontrollen über Schwerpunktlage und MTOW

• Überprüfung der Flugzeuge ob diese dem  
validierten Baumuster entsprechen. 

• Überprüfung, ob die Zulassungsvorschriften  
bezüglich den Festigkeitsanforderungen erfüllt  
sind.
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